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B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung

208 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung; 
Für Frau/Herrn Florian Ricken 
letzte hier bekannte Anschrift: 
Simeonstr. 5, 32425 Minden

kann ein Schriftstück des Dezernates 34 der Bezirksre-
gierung Detmold vom 18.07.2022 - Aktenzeichen 34.Sofort-
hilfe2020-489925 - nicht bekanntgegeben werden, da der 
derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist.

Sie/er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an fol-
gender Adresse unverzüglich abzuholen:

Bezirksregierung Detmold - Dezernat 34 - 
Leopoldstraße 15 
Raum D 211 
32756 Detmold

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-

stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs die-
ser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Detmold, 15. November 2022 

Bezirksregierung Detmold - Dezernat 34 - 

Im Auftrag 
gez. Cvorkov

209 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung; 
Für Frau/Herrn Angel Demirov 
letzte hier bekannte Anschrift:  

Herforder Str. 66, 33602 Bielefeld

kann ein Schriftstück des Dezernates 34 der Bezirksre-
gierung Detmold vom 29.06.2022 - Aktenzeichen 34.Sofort-
hilfe2020-304553 - nicht bekanntgegeben werden, da der 
derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist.

Sie/er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an fol-
gender Adresse unverzüglich abzuholen:

Bezirksregierung Detmold - Dezernat 34 - 
Leopoldstraße 15 
Raum D 211 
32756 Detmold

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-

stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs die-
ser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Detmold, 15. November 2022 

Bezirksregierung Detmold - Dezernat 34 - 

Im Auftrag 
gez. Cvorkov
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210 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung; 
Für Frau/Herrn Peter Haase 

letzte hier bekannte Anschrift: 
Brüderweg 9, 32278 Kirchlengern

kann ein Schriftstück des Dezernates 34 der Bezirksre-
gierung Detmold vom 15.06.2022 - Aktenzeichen 34.Sofort-
hilfe2020-131808 - nicht bekanntgegeben werden, da der 
derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist.

Sie/er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an fol-
gender Adresse unverzüglich abzuholen:

Bezirksregierung Detmold - Dezernat 34 - 
Leopoldstraße 15 
Raum D 211 
32756 Detmold

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-

stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs die-
ser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Detmold, 15. November 2022 

Bezirksregierung Detmold - Dezernat 34 - 

Im Auftrag 
gez. Cvorkov

211 Immissionsschutz; 
hier: Vollzug des Gesetzes über die 

 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
- Feststellung der UVP-Pflicht -

Bekanntgabe gem. § 5 UVPG 
des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls

Detmold, den 15.11.2022

Bezirksregierung Detmold 
Leopoldstraße 15 
32756 Detmold 

700-53.0038/22/4.1.8

Die Follmann Chemie GmbH hat am 03.11.2022 den 
Antrag auf Erteilung der Genehmigung gern. § 16 des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes zur wesentlichen Änderung 
der Mikroverkapselung und der Energiestation einschl. der 
erforderlichen Nebeneinrichtungen auf dem Grundstück in 
32423 Minden, Heinrich- Follmann- Straße 1, Gemarkung 
Minden, Flur 39, Flurstück 559 gestellt.

Beantragt wird die wesentliche Änderung der Mikrover-
kapselung durch Herstellung von Polyacrylaten und Polyu-
rethanschmelzklebstoffen und die wesentliche Änderung der 
Energiestation durch die Aufstellung eines Öltanks und ölbe-
triebener Dampfkessel.

Die hier beantragte wesentliche Änderung der Mikrover-
kapselung und der Energiestation ist im Sinne des „Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)“ ein Vorha-
ben, das unter die Regelungen der Spalte 2, Nr. 1.2.3.2 (die 
die Energiestation) und Nr. 4.2 (für die Mikroverkapselung) 
der Anlage 1 des vg. Gesetzes fällt.

Die zuständige Behörde hat hierbei anhand überschlägi-
ger Prüfungen unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien eine Einschätzung zu tref-
fen, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das 
Vorhaben zu erwarten sind. Bei den Vorprüfungen ist auch zu 
berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom 
Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungsund Vermin-
derungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden.

Es wurde festgestellt, dass es keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung bedarf.

Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass 
die Umsetzung des Vorhabens komplett in bereits vorhande-
nen Produktionshallen erfolgt, eine Flächenversiegelung ist 
nicht notwendig. Neue Emissionsquellen entstehen nicht, die 
Abluftströme werden an die vorhandene Abluftreinigungs-
anlage angeschlossen, die gesetzlichen Emissionsgren-
zwerte werden dabei sicher eingehalten. Es kommt zu kei-
ner Verschlechterung der Geräuschsituation. Gewässer- und 
Bodenverunreinigungen sind nicht zu befürchten. Das Vor-
haben führt zu keiner negativen Beeinträchtigung von umlie-
genden ökologisch empfindlichen Gebieten. Es sind dement-
sprechend keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen durch das Vorhaben zu erwarten.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Diese Bekanntgabe ist auch auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Detmold unter www.bezreg-detmold.nrw.
de -Bekanntmachung/Amtsblätter- abrufbar.

Im Auftrag 
gez. Bendel

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

212 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(§10 LZG NRW)

Sicherstellung und Verwertung eines PKW Audi A3  
mit dem amtlichen polnischen Kennzeichen LU311HU

Die Kreispolizeibehörde Paderborn stellt mit dieser 
Bekanntmachung ein Schriftstück (Anordnung der Verwer-
tung eines sichergestellten PKW vom 09.11.2022, Aktenzei-
chen: ZA 1.1 - 57.01.59 / Arutinov) an Herrn David Arutinov, 
letzte Wohnanschrift nicht bekannt, gemäß § 10 LZG NRW 
öffentlich zu.

Wegen des derzeit unbekannten Aufenthaltes der vor-
genannten Person ist eine Zustellung auf andere Art nicht 

möglich. Das Schriftstück kann bei der Kreispolizeibe-
hörde Paderborn, Ferdinandstr. 26-28, 33102 Paderborn, in 
Raum 4, während der allgemeinen Dienstzeiten nach vorheri-
ger telefonischer Vereinbarung (05251/306-1114) eingesehen 
werden.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können.

Paderborn, den 09. November 2022

Der Landrat 
als Kreispolizeibehörde Paderborn
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213 Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter;  
hier Tagesordnung 

für die Sitzung 17/VI der Verbandsversammlung  
am 24.11.2022,18:00 Uhr Rathaus  

Bad Driburg

öffentliche Sitzung:

TOP 1: Einbringung Haushalt 2023

TOP 2: Sachstand zur Liquiditätsplanung

TOP 3: Tarifmaßnahme 2023

TOP 4: Verschiedenes

Nicht öffentliche Sitzung:

TOP 5: Sachstand zur Wirtschaftlichkeit der Linienbündel

TOP 6: Verschiedenes

Hinweis:
Die Tagesordnung für die Sitzung der nph-Verbands-

versammlung kann auch im Gremienportal des nph unter 
https://www.nph.de/de/der-nph/verbandsversammlung.php 
eingesehen werden. 

Heiko Hansmann  
- Vorsitzender nph-Verbandsversammlung -

Stand: 14.11.2022

214 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

Die Sparkassenurkunde Nr. 3 000 034 425 ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemali-
gen Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist 
abhanden gekommen.

Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, 
seine Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar-
kassenurkunde anzumelden.

Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

Herford, den 9.11.2022

Sparkasse im Kreis Herford  
Der Vorstand
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